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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99108030000000, 99108030000000

Leistungsbezeichnung I Verkehrsüberwachung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Niedersachsen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Geschwindigkeitsmessung, Blitzer,
Geschwindigkeitskontrolle, Radar,
Geschwindigkeitsüberwachung, blitzen

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Transportgenehmigungen (2110200)

Einheitlicher
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Modul Sachverhalt

Ansprechpartner Nein

Fachlich freigegeben am 14.03.2011

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/BJNR0C7
0B0023.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/index.ht
ml
https://www.gesetze-im-internet.de/fahrpersstg/
https://www.gesetze-im-internet.de/bkrfqg_2020/
https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/
https://www.gesetze-im-internet.de/gefahrgutg/
https://www.gesetze-im-internet.de/g_kg_1998/
https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/BJNR0C7
0B0023.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/index.ht
ml
https://www.gesetze-im-internet.de/fahrpersstg/
https://www.gesetze-im-internet.de/bkrfqg_2020/
https://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/
https://www.gesetze-im-internet.de/gefahrgutg/
https://www.gesetze-im-internet.de/g_kg_1998/

Teaser

Volltext Das deutsche Verkehrsrecht setzt sich aus einer
Vielzahl unterschiedlicher Gesetze zusammen. Die
wichtigsten Gesetze des Verkehrsrechts sind das
Straßenverkehrsgesetz (StVG), die
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), die
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), die
Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) und die
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV).

Die Maßnahmen der Verkehrsüberwachung leisten
ihren Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im
Straßenverkehr. Verkehrskontrollen sind ein Teil der
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Verkehrsüberwachung. Diese werden durch die
allgemeinen Ordnungsbehörden, die Verkehrspolizei
und das Bundesamt für Güterverkehr durchgeführt.

Erforderliche Unterlagen Es werden ggf. Unterlagen benötigt. Wenden Sie sich
bitte an die zuständige Stelle.

Voraussetzungen

Kosten Es fallen ggf. Gebühren an. Wenden Sie sich bitte an
die zuständige Stelle.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist Es müssen keine Fristen beachtet werden.

weiterführende
Informationen

Hinweise Weiterführende Informationen finden Sie beim
Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS).
http://www.bmvbs.de/
http://www.bmvbs.de/

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt Die Zuständigkeit liegt bei der Gemeinde, der
Samtgemeinde und der Stadt.

Das Landespolizeiamt bearbeitet Anfragen und
Mitteilungen für die Führer von Fahrzeugen zur Güter-
und Personenbeförderung, der Halter dieser
Fahrzeuge und der Unternehmen, die solche
Fahrzeuge einsetzen, außerdem bezogen auf das
Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen
und Straßenbahnen (FPersG), das Gesetz über die
Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer
bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güterkraft- oder
Personenverkehr (BKrFQG), das
Personenbeförderungsgesetz (PBefG), das Gesetz über
die Beförderung gefährlicher Güter (GGBefG) und das
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG).
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Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Traffic monitoring, Verkehrsüberwachung
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